
Kontaktperson:

Telefonnummer:

Uhrzeit Ende:

Kathreinerhaus Gemeindewerkstatt
Medienraum Turnsaal

von bis

Theater Brauchtumsveranstaltung
Vortrag, Lesung, Workshop,… Fest, Konzert,…
Wandern, Laufen, Sport Sonstiges:_______________

Datum

Prüfung der Meldung:
Anzeigepflichtig:

Unterschrift des Veranstalters

Art der Veranstaltung:

Meldepflichtige Veranstaltungen §7; Kleinveranstaltungen (unter 300 Teilnehmer), Veranstaltungen im 
Kathreinerhaus/Rüsthaus/Gemeindewerkstatt oder genehmigter Betriebsstätte (Gasthaus, aber nicht von 
Betriebsinhaber abgehalten), mobile Veranstaltungen (nach §10), diese müssen spätestens 2 Wochen vor Beginn 
angemeldet werden. 

Anzeigepflichtige Veranstaltungen §8;  300-1000 Teilnehmer außerhalb einer genehmigten Veranstaltungsstätte 
müssen mindestens 6 Wochen vor Beginn angemeldet werden. Die Gemeinde kann mit einem Bescheid Auflagen zur 
Durchführung der Veranstaltung auf Kosten des Veranstalters vorschreiben.

Bewilligungspflichtige Veranstaltungen; (>1000 Teilnehmer) müssen 3 Monate vor Beginn bei 
der Bezirkshauptmannschaft Weiz angemeldet werden. 

Für Märkte oder Straßensperren muss beim Bürgermeister eine Ausnahmegenehmigung eingeholt werden. Bei 
Landesstraßen-Sperren ist bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft  anzusuchen.

Meldung bzw. Anzeige einer Veranstaltung

Veranstaltungsdatum:

Uhrzeit Beginn:

erwartete 
Teilnehmerzahl:

Ort/ Lokal/ 
Veranstaltungsstätte:

Veranstaltungstitel:

Veranstalter:

bei Gemeinde St. Kathrein/Off., Dorf 2, 8171 St. Kathrein/Off.
lt. Veranstaltungsgesetz 2012

Reservierung 
Veranstaltungsstätte:
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